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Energiekostenhilfe ist 
nicht verlängert worden

Verhandlung der vollen Energiekosten in  
der Pflegesatzverhandlung ab Mai 2024

M it dem Einmarsch 
der russischen 
Armee in die 
Ukraine im Fe-

bruar 2022 sind die Energie-
kosten sprunghaft gestiegen. 
Die Bundesregierung hat kurz 
vor Weihnachten 2022 mit dem 
§ 154 SGB XI eine umfangrei-
che Kostenerstattung für alle 
teil- und vollstationären Pflege-
einrichtungen verabschiedet: 
Alle Mehrkosten für leitungs-
gebundenes Erdgas, leitungs-
gebundene Fernwärme und 
leitungsgebundenen Strom, die 
über die Kosten des Referenz-
monats März 2022 hinausgehen, 
werden komplett erstattet. Eine 
Refinanzierung der gestiegenen 
Energiekosten über die Pflege-
sätze wurde damit hinfällig und 
war verständlicherweise auch 
ausgeschlossen. So konnten die 
Einrichtungen sehr schnell und 
umfänglich finanziell unter-
stützt werden. Eine Prognose 
der Energiepreisentwicklung 
war nicht notwendig, da stets 

auf Basis der tatsächlichen 
Kosten die Differenz zum Re-
ferenzmonat erstattet wurde. 
Auch Einrichtungen, die nach 
dem März 2022 in Betrieb ge-

nommen wurden, durften die 
Kostenerstattung in Anspruch 
nehmen.

Weshalb greifen wir die-
ses Thema nun erneut auf? Im 
Gesetzestext von 2022 war be-

reits das konkrete Ende dieser 
Maßnahme zum 30.04.2024 ge-
nannt. Damals haben sich vie-
le gedacht, die Maßnahme wird 
bei weiterhin hohen Energiekos-
ten bestimmt verlängert. Dies ist 
jedoch nicht der Fall. Ab Mai 
2024 gibt es keine Energiekos-
tenhilfen mehr. Wenn die Be-
treiber zudem bis 31.12.2023 
keine Energieberatung in An-
spruch genommen hatten, wur-
den die Erstattungsbeträge für 
den Zeitraum Januar bis April 
2024 sogar um 20 Prozent ge-
kürzt.

Die Energiepreise sind nach 
einigen schwindelerregenden 
Spitzenwerten in 2022 zwar ins-
gesamt wieder deutlich zurück-
gegangen, liegen aber weiterhin 
über dem Niveau aus der Zeit 
vor 2022. Die logische Konse-
quenz ist daher, diese höheren 
Energiekosten über das Pflege-
satzverfahren zu refinanzieren. 
Dies muss im Grunde bei jeder 
Pflegesatzverhandlung des ver-
gangenen Jahres bereits anteilig 

für die Monate nach April 2024 
eingepreist werden. Und bei al-
len nun kommenden Pflegesatz-
verhandlungen müssen wieder 
die vollen Energiekosten ange-
setzt werden. Nicht selten lie-
gen diese 100 Prozent über dem 
Vorjahreswert, bei entsprechend 
günstigen Altverträgen sogar 
noch darüber.

Im Pflegesatzverfahren soll-
te darauf geachtet werden, dass 
diese Kostensteigerung aner-
kannt wird. Da bisher in keinem 
Verfahren die „echten“ Ener-
giekosten verhandelt wurden, 
dürften den Pflegekassen auch 
keine geeigneten Referenzwerte 
vorliegen. Eine Einigung kann 
wahrscheinlich nur über den 
Nachweis der in den Energie-
verträgen hinterlegten Preise 
erfolgen. 

Bei der Vorbereitung der 
Pf legesatzverhandlung muss 
darauf geachtet werden, dass 
die Energiehilfen des vergan-
genen Jahres nicht in die Hoch-
rechnung einbezogen werden. 
Am besten nimmt man die 
verbrauchte Energiemenge als 
Grundlage und rechnet mit den 
zukünftig erwarteten Preisen. 

Sollte es in Zukunft noch 
einmal zu deutlichen (unerwar-
teten) Energiekostensteigerun-
gen kommen, weise ich auf den 
§ 85 Abs. 7 SGB XI hin: Hier 
steht, dass bei unvorhergese-
henen wesentlichen Verände-
rungen der Annahmen im lau-
fenden Pflegesatzzeitraum neu 
verhandelt werden kann. Her-
vorgehoben wird im Gesetzes-
text, dass dies insbesondere bei 
Abweichungen der Bewohner-
struktur und Änderungen der 
Energiekosten möglich sein soll.

Geht‘s noch? Nordrhein-Westfalen  
lässt Pflegewissenschaft im Stich

Wir stecken in der größten Pflege-Krise seit Einführung der Pflegeversicherung. Im-
mer mehr Pflegebedürftige und immer mehr Pflegende Angehörige stehen einer nicht 
annähernd mitwachsenden Anzahl professioneller Pflegekräfte gegenüber. Viel zu 
viele Auszubildende in der Pflege brechen ab. Die Pflegeversicherung schützt nicht 
mehr vor Armut bei Pflegebedürftigkeit. Pflegende Angehörige gehen auf dem Zahn-
fleisch. Zugleich fehlt Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen oft das Wissen über 
ihre Ansprüche und über mögliche Hilfen. Pflegebetriebe gehen in die Insolvenz oder 
streichen auf andere Weise die Segel. Dokumentationspflichten erdrücken verschie-
dene Beteiligte. Die Digitalisierung bietet zwar Chancen, diese werden aber noch viel 
zu wenig genutzt. Es gibt zwar einige gute Ideen, aber wenn wir ehrlich sind, dann 

wissen wir alle noch nicht genau, wie wir über den riesigen Berg, vor dem wir in der 
Pflege stehen, hinüberkommen sollen – und zwar nicht nur in der Politik, sondern in 
der gesamten Pflegewelt.
Was wir also gerade jetzt in der Pflege brauchen, das sind innovative Konzepte, Lösun-
gen sowohl für das Große Ganze als auch für die vielen kleineren Details. Prädestiniert 
für das Entwickeln von Lösungen in der Krise ist die Wissenschaft. Sie kann Politik auf 
die Sprünge helfen und Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und den vielen Pflegepro-
fis den Weg nach vorne weisen. Gerade die Wissenschaft ist nun eigentlich gefragt wie 
lange nicht mehr. Und was macht die Landesregierung in NRW? Pflegeminister Lau-
mann kündigt an, dem Institut für Pflegewissenschaft an der Uni Bielefeld die Förde-
rung zu streichen. Komplett. Bleibt es dabei, dann ist das das Aus für eine sehr renom-
mierte Einrichtung. Dabei brauchen wir gerade jetzt eigentlich mehr Pflegewissenschaft, 
nicht weniger. Dazu fällt mir nur noch eins ein: Geht ś noch?

 Siehe Beitrag „Ein herber Rückschlag für die Pflegewissenschaft“ auf Seite 3.

Thorsten Klute, pflegepolitischer Sprecher der 
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Prädestiniert für das Entwickeln von  
Lösungen in der Krise ist die Wissenschaft.  
Sie kann der Politik auf die Sprünge helfen. 

KOMMENTAR

Nur große Schritte helfen weiter 
Über kaum ein Arbeitszeitmodell wird derzeit so kontrovers diskutiert wie über die 4-Tage- 
Woche. Während einige Pioniere bereits damit experimentieren, überwiegt vielerorts 
noch die Skepsis. Nun schaltet sich auch die Politik ein: Die Thüringer SPD-Landtags-
abgeordnete Cornelia Klisch fordert eine 30-Stunden-Woche an höchsten vier Tagen in 
der Woche – und zwar bei vollem Lohnausgleich. Ihre Argumente sind nachvollziehbar: 
Die Attraktivität des Berufes würde steigen, möglicherweise könnten mehr Menschen 
für eine Ausbildung gewonnen und Aussteiger zurückgeholt werden.
Über all dem schwebt aber die Frage: Wer soll das bezahlen? Die Pflegeversicherung 
steuert schon jetzt auf ein Milliardendefizit zu. Gleichzeitig steigt der finanzielle Eigen-
anteil der pflegebedürftigen Menschen so rasant an, dass Pflege immer mehr zur Ar-
mutsfalle wird. Und die gestiegenen Kosten machen auch den Leistungserbringern zu 
schaffen, die aufgrund der schwindenden Zahlungsmoral der Kostenträger lange auf ihr 
Geld warten müssen. Für mich steht daher fest: Leistungsverbesserungen sind jederzeit 
willkommen und nötig. Doch sie müssen einhergehen mit einer echten Strukturreform 
der Pflegeversicherung. Ansonsten wird Pflege bald unbezahlbar.

 Siehe Beitrag „Mutige Träger zeigen uns, wie es funktionieren kann“ auf Seite 6.
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Bei allen nun 
kommenden 
Pflegesatz

verhandlungen 
müssen wieder 

die vollen  
Energiekosten 

angesetzt  
werden.

20
PROZENT 

wurden die  
Erstattungsbeträge 
für Januar bis April 
2024 gekürzt, wenn 
bis Ende 2023 keine 

Energieberatung  
in Anspruch  

genommen wurde.
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Senat tritt DigitalPakt Alter bei
Ältere Menschen in der digitalen Welt unterstützen.

Die Berliner Senatsverwaltung 
für Wissenschaft, Gesundheit 
und Pflege ist dem DigitalPakt 
Alter beigetreten, einer Initiative 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen und 
des Bundesfamilienministeri-
ums. Ziel der Initiative ist es, äl-
tere Menschen in der digitalen 
Welt zu unterstützen. Gesund-
heitssenatorin Ina Czyborra sag-
te: „Durch die Umstellung von 
analogen auf digitale Prozesse 
können wir effizientere und in-
dividuellere Abläufe, auch in der 
Pflege, gewährleisten. Digitale 
Teilhabe bedeutet aber auch, dass 
niemand ausgeschlossen wird.“ 
Berlin fördere seit Jahren digita-

le Teilhabe und Technikkompe-
tenz. Ein Beispiel ist das „Lan-
deskompetenzzentrum Pflege 
4.0“, das unter anderem einen 
Koffer voller technischer Lösun-
gen für zu Hause entwickelt hat. 
Das Landeskompetenzzentrum 
bietet außerdem mit dem „Mein 
Technik-Finder“ Technologie-
vorschläge für Pflegebedürfti-
ge und Angehörige. Ein wei-
teres Projekt ist „Seniorennetz.
Berlin“, entwickelt vom Landes-
verband der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO). Dieses Projekt zielt seit 
drei Jahren darauf ab, Informati-
onen über Teilhabeangebote für 
ältere Menschen zentral zugäng-
lich zu machen. (ck)

Vera Lux ist 
neue DBfK- 
Präsidentin

Auf der Delegiertenver-
sammlung des Deutschen 
Berufsverbandes für Pflege-
berufe (DBfK) am 7. und 8. 
Juni 2024 in Braunschweig 
haben die Delegierten mit 
großer Mehrheit Vera Lux 
in das Amt der DBfK-Prä-
sidentin gewählt. Sie folgt 
auf Christel Bienstein, die 
im vergangenen Jahr ihren 
Rücktritt angekündigt hat-
te. Sie war 12 Jahre Präsi-
dentin des DBfK. Lux war 
bis Ende 2023 Pflegedirek-
torin an der Medizinischen 
Hochschule Hannover. (ck)


